Lage einer Mietwohnung in „Nähe zur Unteren Straße“ rechtfertigt einen Abschlag bei der Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete (im konkreten Fall: Abschlag i. H. v. 10%)
Einem vor kurzem zugestellten Urteil des Amtsgerichts Heidelberg zufolge kann die Lage einer Mietwohnung in „Nähe zur Unteren Straße“ einen Abschlag bei der Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete rechtfertigen. Das Amtsgericht Heidelberg ging im konkreten Fall – einem Mietobjekt in der Dreikönigstraße – davon aus, dass ein Abschlag i. S. d. Heidelberger Mietspiegels i. H. v. 10% angemessen war.
Dem vom Heidelberger Amtsgericht nunmehr entschiedenen, noch nicht rechtskräftigen Fall lag im Wesentlichen folgender (hier vereinfacht wiedergegebener) Sachverhalt zu Grunde:
Der seit mehr als 20 Jahren in der Dreikönigstraße wohnende Altstadtmieter er- hielt im August 2010 von der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg (im Folgenden GGH) eine spürbare Mieterhöhung. Er wandte u.a. hiergegen ein, dass seine Mietwohnung durch lautstarke Kneipenbesucher, Chaoten u. ä. Personenkreise massivsten Lärmeinwirkungen ausgesetzt sei. Eine Sachverständige machte sich an zwei Terminen, die jedoch alle stets deutlich vor Mitternacht stattfanden, ein eigenes Bild von den Lärmeinwirkungen und empfahl daraufhin in einem Gutachten bei der Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete einen Abschlag i. H. v. 10% vorzunehmen. Dieser Empfehlung folgte nunmehr das Amtsgericht Heidelberg uneingeschränkt und bejahte damit das Vorliegen eines besonders negativen Wohnmerkmals aufgrund der Lage der Wohnung in unmittelbarer Nähe zur Unteren Straße.
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